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Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Ingo Schon
Gutenbergstr. 13

65343 Eltville

Antrag zur nächsten Stadtverordnetenversammlung

Sehr geehrter Herr Schon,

bitte nehmen Sie folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten 
Stadtverordnetenversammlung.
In Bezug auf die Ausschuss-Beratung im Vorfeld der Stadtverordnetenversammlung bitten wir um 
Aufnahme in den HFuN. 

Mit ´90 bündnisgrünen Grüßen

Fraktionsvorsitzender B ´90 / Die Grünen



Die Stadtverordnetenversammlung beschließt wie folgt:

Der Magistrat / Verkehrskommission wird gebeten, alle erforderlichen Schritte zum 
Aufstellen einer Anlage zur Geschwindigkeitsmessung (Blitzer) in der Schwalbacher 
Straße (zwischen Friedhof und Ampel) einzuleiten sowie die hierzu notwendigen 
Gespräche mit anderen Behörden (da es sich um eine Kreisstraße handelt, insbesondere 
mit der Kreisverwaltung des RTK) zu führen. 

Begründung:

Schon häufig ist die Verkehrssicherheit in der Schwalbacher Straße Gegenstand von 
Diskussionen in der Stadtverordnetenversammlung gewesen. Während jedoch die 
Debatten der letzten Jahre sich überwiegend mit dem Weg vom bzw. zum Schulzentrum 
befassten, sehen wir Handlungsbedarf in Bezug auf die Freiherr-vom-Stein-Schule.

Ein wesentlicher Faktor für die Verkehrssicherheit ist die gegenseitige Rücksichtnahme 
der unterschiedlichen Verkehrsgruppen. 
Für den Streckenabschnitt vom Schulzentrum Richtung Innenstadt gibt es ein Tempolimit 
von 30 km/h.
Leider ist festzustellen, dass diese Geschwindigkeit häufig nicht eingehalten wird; 
insbesondere im Bereich der Einmündung „Balduinstraße“, also im Bereich um die Ampel 
ist häufig erhöhte Geschwindigkeit zu beobachten, was dort zu Gefahrensituationen führt; 
selbiges gilt auch für die Einmündung „Blücherstraße“ und andere. 
 
Durch einen „Blitzer“ oder geeignete andere verkehrsberuhigende Maßnahmen könnten 
diese Situationen entschärft werden. Zahlreiche Studien belegen einen engen 
Zusammenhang von Verkehrssicherheit und Geschwindigkeitsüberwachung mit möglichen
Bußgeldern! 

Wenngleich es sich um eine Kreisstraße handelt, sollte eine entsprechende Initiative von 
der Stadt Eltville ausgehen – das Beispiel der o. g. Geschwindigkeitsbegrenzung auf 
einem Teilabschnitt der Schwalbacher Straße zeigt, dass von Eltville angestoßene 
Veränderungen des „status quo“ möglich sind. 
Für 2024 sind nach Absprache mit dem Kreis wohl Veränderungen im Erscheinungsbild 
der Schwalbacher Straße geplant wie der Verkehrsdezernent mitteilte; die aktuelle 
Gefährdungslage jedoch erlaubt es nicht, bis zu diesem Zeitpunkt abzuwarten. 

Guntram Althoff Christina Müller




